
 
 

Wohnanlage Imst 
Lehngasse 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lage und Erreichbarkeit 
 
Die Wohnanlage „Lehngasse 12“ der Tiroler Friedenswerk Gemeinnützige Wohnbauge-
sellschaft mbH liegt auf dem Grundstück 4570 in 6460 Imst. Das Gebäude ist Bestand-
teil des Projekts „Lehngasse“, bei dem bereits 4 Gebäude mit insgesamt 30 Wohnun-
gen fertig gestellt wurden. 
 
 

Energiewert: 
 
HWB SK 24    fGEE 0,62  



 

           
 
 

     WOHNANLAGE IMST, LEHNGASSE 12 
      
      
       Lageplan          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

           
 
 
 

Wohnanlage 
BVH 665 mit 11 Mietwohnungen mit Kaufoption 

 
Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH als Tochtergesellschaft der 
Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN errichtet das Bauvorha-
ben mit Mitteln der Tiroler Wohnbauförderung, einem Hypothekardarlehen sowie Ei-
genmitteln der Wohnungswerber. 
 

 
nach den Plänen von 
 
 

Architekturhalle, 6410 Telfs i. A. der Wohnbau-west GmbH. 
 
 
Ausführung:  
 
 

Generalunternehmer Fa Wohnbau-west Bauträger GmbH. 6460 Imst 
 
 
Bauleitung/Information: 
 

 
Tiroler Friedenswerk 

Gemeinnützige WohnbaugesmbH. 
Siemensstraße 24a, 6063 Rum 

Tel. 0512/261161-401 – Ing. Marco Gruber (Abt.Technik) 
e-mail: marco.gruber@frieden.at 

oder 0512/261161- 102 -  Ingrid Irschara-Pantoi (Abt. Wohnungsverkauf) 
e-mail: ingrid.irschara-pantoi@frieden.at 

 
 
Vergabe der Wohnungen: 
 
 

Stadtgemeinde Imst 
Rathausstraße 9, 6460 Imst 

Tel. 05412/6980 - 22 
s.poell@imst.gv.at 

 
 

mailto:ingrid.irschara-pantoi@frieden.at


 

 

      
 

 

 

 

Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH  
stellt sich vor: 
 
 
Gründung 
 
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1978 gegründet und ist eine 100%ige Tochtergesell-
schaft der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN registrierte 
Genossenschaft mbH. Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH. ist 
im Firmenbuch des Handelsgerichtes Innsbruck unter der Zahl 44175p eingetragen. 
 
Geschäftsführung 
 
Dir. Heinrich KRAMMER 
Dir. Dr. Dietmar HÄRTING 
 
Aufsichtsrat 
 
Dr. Johannes HIBLER 
Bgm. Erich RUETZ 
Bgm. Christian HÄRTING 
Bgm. Alois OBERER 
Maria STEINER 
Bgm. Ing. Josef HAUSBERGER 
 
Sitz und Anschrift 
 
6063 Rum, Siemensstraße 24a 
Tel. 0512/261161-0 
 
Gesetzlicher Prüfungsverband 
 
Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband,  
1010 Wien, Bösendorfer Straße 7 
 
Bautätigkeit 
 
In über 70-jähriger Tätigkeit zur Schaffung von Wohnraum konnten die FRIEDEN und 
die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH in Tirol mehr als 4.500 
Wohneinheiten fertig stellen. 
 



 

ALLGEMEINES 
 
Für das Vertragsverhältnis gelten die Bestimmungen des Tiroler Wohnbauförderungs-
gesetzes (TWFG) des Mietrechtsgesetzes (MRG) und des Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetzes (WGG) samt den zu diesen Gesetzen ergangenen Verordnungen. 
 
Bauliche Abänderungen gegenüber diesen Vergabeunterlagen bzw. den Ein-
reichplänen, die sich während der Bauzeit als notwendig erweisen, bleiben bis 
Bauende vorbehalten. 
 
Herstellungskosten (= Grund- und Baukosten) 
Die ausgewiesenen Kosten können sich verändern. Die endgültige Summe wird anläss-
lich der Endabrechnung nach Überprüfung des Amtes der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Wohnbauförderung festgestellt werden. 
Der Anteil pro Wohnung an den Gesamtbaukosten und Grundkosten wird nach Nutz-
werten ermittelt. 
Die während der Bauzeit aufgelaufenen Bauzinsen werden den Baukosten zugerech-
net.  
Die Verwaltungskosten werden pro Wohneinheit und KFZ-Abstellplatz verrechnet. 
 
Finanzierung 
Die Finanzierung der Baukosten der Wohnanlage und der KFZ-Abstellplätze erfolgt aus 
Mitteln der Wohnbauförderung, einem Hypothekardarlehen der Erste Bank. 
 
Die Grundkostenanteile sind zur Gänze mit Eigenmitteln abzudecken. Mit Zuweisung 
der Wohnung wird ein Finanzierungsbeitrag (=Eigenmittel) von € 200,00-/m² Nutzfläche 
fällig (siehe Kostenaufstellung). Der Restbetrag wird vom Bauträger gestundet. Für die-
sen Grundkostenanteil werden Stundungszinsen gemäß den Bestimmungen des § 14 
Abs. 17 Z 3 WGG verrechnet.  
Im Rahmen der Endabrechnung ist der Bauträger berechtigt Guthaben mit den aushaf-
tenden Grundkostenanteilen gegenzuverrechnen. 
 
Finanzierungsbeiträge (Eigenmittel) 
Die 1. Rate des Finanzierungsbeitrages ist innerhalb von 4 Wochen nach Zuweisung 
der Wohnung fällig. 
Die 2. Rate des Finanzierungsbeitrages wird mit Übermittlung des Mietvertrages einige 
Wochen vor Fertigstellung der Wohnanlage zur Zahlung vorgeschrieben. 
 
Wohnbauförderung 
Die Zuteilung des Wohnbauförderungsdarlehens und des Annuitätenzuschusses erfolgt 
je nach Personenanzahl und Wohnungsgröße (siehe blg. Merkblatt). 
 
Wohnbauförderungsdarlehen: Laufzeit 35 Jahre 
Die Höhe des Darlehens errechnet sich aus der förderbaren Wohnnutzfläche x € 1.270,00 
Rückzahlungskonditionen gemäß Wohnbauförderungsrichtlinien i.d.g.F. 
 
siehe Merkblatt! 
 
 



 
Annuitätenzuschuss: 
Für die ersten 7 Jahre wird ein Annuitätenzuschuss in Höhe von € 1,40/m² Nutzfläche 
und Monat und für weitere 8 Jahre ein Annuitätenzuschuss von € 0,70/m² gemäß den 
Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes und dessen Richtlinien gewährt, 
längsten jedoch bis zum Ankauf der Wohnung. Änderungen können sich bei Fehlen 
der persönlichen Voraussetzungen (Einkommen, Familienstand, Größe der Wohnung 
usw.) ermittelt durch die Wohnbauförderungsbehörde ergeben. 
 

Hypothekardarlehen 
Laufzeit 25 Jahre mit sofortigem Tilgungsbeginn. Zu Änderungen der Laufzeit ist der 
Bauträger berechtigt, Schwankungen dürfen die Vorgaben der Tiroler Landesregierung 
für Wohnkredite nicht überschreiten. Das sind derzeit 3-Monats- Euribor + 1,75% Auf-
schlag. Der Kalkulation liegt eine Annuität für das Bankdarlehen von 4,40% zugrunde. 
Die Vorschreibung ändert sich entsprechend der Zinssatzschwankungen. 
 

Benützungsentgelt (Miete)  
Das monatliche Benützungsentgelt ist wie folgt kalkuliert: 

a) Annuitätenzahlungen 
b)  abzgl. Annuitätenzuschuss 
c) Eigenmittelzinsen 
d) Anteil an den Betriebskosten und öffentlichen Abgaben 
e) Heizkostenakontierung 
f)  Warmwasserakontierung 
g) Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gemäß § 14d WGG   
h) Verwaltungskostenbeitrag 
i) Lift  
j) Rücklagen gemäß § 14 Abs 1 Z 8 WGG 
k) Umsatzsteuer a) – j) 
l) Umsatzsteuer für Verwohnung 
m) Carport inkl. Ust. 

 
Das Benützungsentgelt ist nach Bezug monatlich jeweils bis zum 5. des Monats zu be-
zahlen. Die Bau- und Betriebskostenabrechnung wird über den tatsächlichen Aufwand 
Aufschluss geben und unter Umständen eine Regulierung der kalkulierten Beträge mit 
sich bringen. 
 
SONSTIGES  
 
Mietvertrag mit Kaufoption 
 
Die Ausübung der Kaufoption des Mietgegenstandes (Wohnung oder Reihenhaus) stellt 
sich nach derzeitiger Gesetzeslage wie folgt dar: 
 
1. Der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte hat bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen des § 15b und bei Erfüllung der in § 15c Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG) angeführten Bedingungen einen Anspruch auf Übertragung der Wohnung in 
das Wohnungseigentum.  
 
Der Erwerb des Mietgegenstandes ist nach derzeitiger Gesetzeslage frühestens 
nach Ablauf von 5 Jahren ab Erstbezug der Wohnhausanlage möglich. 



 
 

2. Der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte kann gemäß § 15e Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetz (WGG) je einen Antrag vom 6. bis zum Ablauf des 10., vom 
11. bis zum Ablauf des 15. und vom 16. bis zum Ablauf des 20. Jahres seines Miet- 
oder sonstigen Nutzungsvertrages stellen. 

 
3. Voraussetzung ist, dass das Land Tirol hinsichtlich der gewährten Förderung seine 

Zustimmung erteilt. Allfällige Änderungen, die sich bei der Förderung durch den An-
kauf ergeben, sind zur Gänze zu übernehmen. Sollte das Land Tirol aus welchen 
Gründen auch immer die Zustimmung nicht erteilen, so ist der Kauf nur ohne Mit-
übernahme des Förderungsdarlehens möglich. Für den Erhalt des Förderdarlehens 
wird keine Haftung seitens des Bauträgers übernommen. Der Nichterhalt des 
Wohnbauförderungsdarlehens bedeutet zugleich eine Erhöhung des Barkaufpreises 
lt. Musterberechnung. 
 

4. Der Kaufpreis des Mietgegenstandes wird gemäß § 15d) Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz ermittelt werden. Für die Berechnung des Kaufpreises kommen die Her-
stellungskosten lt. Baukosten-Endabrechnung zuzüglich einer Rücklage von 2% so-
wie die zum Ankaufszeitpunkt noch nicht berichtigte Vorsteuer zum Ansatz. 
 
Zur Erstdotierung der Rücklage (Reparaturfonds) der zukünftigen Eigentumsge-
meinschaft wird ein Betrag von € 12,00 pro m² Nettonutzfläche kaufpreiserhöhend 
eingehoben. Auf den Kaufpreis angerechnet werden die aushaftenden Darlehens-
reste und die noch nicht verwohnten Finanzierungsbeiträge lt. § 17 WGG.  
 
Auf den Kaufpreis werden – sofern der Darlehensgeber einer Übernahme zustimmt 
– die aushaftenden Darlehensreste und die noch nicht verwohnten Finanzierungs-
beiträge lt. § 17 WGG angerechnet. 
 

5. Mit dem Kauf übernimmt der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte alle Ver-
pflichtungen, welche die Verkäuferin für diesen Mietgegenstand eingegangen ist und 
wird diese diesbezüglich schad- und klaglos halten. 
 
Im Zuge des Kaufes und der damit verbundenen Schuldübernahme kann es zu Bo-
nitätsprüfungen seitens des finanzierenden Kreditinstitutes kommen, was zur Folge 
haben kann, dass eine Überprüfung der Darlehen nicht möglich ist. 
 

6. Darüber hinaus werden die Kosten der Eigentumsübertragung für Nutzungsgutach-
ten, Verkehrswertgutachten, Arbeitsaufwand für Vertragserrichtung und grundbü-
cherliche Durchführung, Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr verrechnet. 
Sollte Umsatzsteuer (auch rückwirkend) anfallen, ist diese vom Käufer zu entrichten. 
 

7. Mit dem Mietgegenstand ist auch der zugeordnete KFZ-Abstellplatz / sind auch die 
zugeordneten KFZ-Abstellplätze zu erwerben. 
 

8. Für Weiterverkäufe gilt: Entsprechend § 15g WGG ist zugunsten der Verkäuferin ein 
Vorkaufsrecht im Grundbuch einzuverleiben, wenn der Verkehrswert zum Zeitpunkt 
des Angebotes höher ist, als der angebotene Verkaufspreis. 



 
Sollte innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren eine Weiterveräußerung durch den 
Käufer erfolgen, so ist der Differenzbetrag aus Verkehrswert und Angebotspreis an 
die Verkäuferin zu bezahlen. 
 
Für Übertragungen an nahestehende Personen (Ehegatten, eingetragene Partner, 
Verwandte in gerader Linie, Wahlkinder, Geschwister sowie Lebensgefährten) ist 
diese Regelung (lt. derzeit geltenden Bestimmungen) nicht anzuwenden. 
 

9. Für die Weitervermietung gilt entsprechend § 15h WGG für einen Zeitraum von 15 
Jahren ab Abschluss des ersten Kaufvertrages der Vollanwendungsbereich des 
Mietrechtsgesetzes. 
 
Bei einem unbefristeten Hauptmietvertrag darf der Hauptmietzins den für das jewei-
lige Bundesland und die jeweilige Zinsperiode geltenden Richtsatz aufgrund des 
RichtWG, BGBl. Nr. 800/1993 nicht überschreiten. Bei einem befristeten Hauptmiet-
vertrag verringert sich der höchstzulässige Hauptmietzins um 25%. 
 
Bei aufrechter Wohnbauförderung ist keine Vermietung möglich. 
 

10. Die nachfolgend dargestellte Musterberechnung geht davon aus, dass die zum Zeit-
punkt des Kaufes aushaftenden Darlehensreste durch die Käufer übernommen wer-
den können und die Verkäuferin seitens der Darlehensgeber aus der persönlichen 
Schuldhaftung entlassen wird. 
 
Sollte dies nicht möglich sein, ist das aushaftende Darlehen zurückzuzahlen und 
wirkt sich in diesem Ausmaß erhöhend auf den Barkaufpreis aus. 

 
 

MUSTERBERECHNUNG 
Wohnung: 80,70 m²/  
94 NW 
KFZ-Abstellplatz: 5 NW 

Ankauf im 6. 
Jahr 
(EUR gerun-
det) 

Ankauf im 
11. Jahr 
(EUR gerun-
det) 

Anmerkung 
Wohnung TOP 4 
KFZ Abstellplatz Nr. 5 

Herstellungskosten * 
 

271.280,00 271.280,00 Wohnung inkl. KFZ-
Abstellplatz 

zzgl. 2% Rücklage 
 

5.425,00 
 

5.425,00  

zuzüglich Rücklagendo-
tierung (€ 12,00 pro m² 
Nettonutzfläche)  
 

968,00 968,00 Dieser Betrag wird im Jahr 
nach Kaufvertragsunter-
fertigung in die Rücklage 
der Eigentumsgemein-
schaft übertragen 

zuzüglich noch nicht be-
richtigte Vorsteuer 

31.265,00 
 

20.099,00  

abzgl. Impulsförderung 7.263,00 7.263,00  

Kaufpreis 301.675,00 
 

290.509,00  



abzüglich Darlehens-
rest(e) 

201.858,00 
 

185.101,00 
 

Die zum Zeitpunkt des 
Eigentumserwerbes aus-
haftenden Darlehensreste 
können im Falle einer po-
sitiven Bonitätsprüfung 
übernommen und weiter-
hin im Rahmen der monat-
lichen Vorschreibung zu-
rückbezahlt werden. 

abzüglich noch nicht ver-
wohnte Finanzierungsbei-
träge (=bezahlte Eigen-
mittel lt. Endabrechnung 
abzüglich 1% p.a.) 
 

15.333,00 14.526,00  

Barkaufpreis 84.484,00 90.882,00 Bei Ankauf im 6./11.Jahr  
nach Bezug  

 
11. Der Grundkostenanteil in Höhe von € „siehe Zuweisungsscheiben“ ist zur Gänze mit 

Eigenmitteln abzudecken. Für die Finanzierung der Grundkosten wird mit Zuweisung 
der Wohnung ein Anteil von € „siehe Zuweisungsschreiben“ sofort zur Zahlung fällig. 
Der Restbetrag von € „siehe Zuweisungsschreiben“ wird bis zur Eigentumsbegrün-
dung gestundet. Für den durch das Unternehmen vorzufinanzierenden Grundkos-
tenanteil werden Eigenmittelzinsen gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 1 Z 3 
WGG verrechnet.  
 

*Die ausgewiesenen Herstellungskosten können sich verändern. Die endgültige Summe wird anlässlich 
der Endabrechnung festgestellt. 

**Der Barkaufpreis ist abhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung. 

 
Bauarbeiten-Koordinationsgesetz BGBl. 37/1999 ldgF 
Da das Betreten der Baustelle grundsätzlich verboten ist, ersuchen wir Sie, falls Sie 
eine Besichtigung wünschen, mit der Bauleitung zwecks Terminvereinbarung Kontakt 
aufzunehmen. 
 
Fertigstellung 
Der genaue Termin für die Schlüsselübergabe wird Ihnen drei Monate vor dem tatsäch-
lichen Übergabetermin schriftlich bekannt gegeben. 
 
Heizung und Warmwasseraufbereitung 
Siehe beiliegende Bau- und Ausstattungsbeschreibung 
 
Sonderwünsche 
Sonderwünsche können nur ausgeführt werden, wenn sie den bautechnischen, den 
baubehördlichen sowie den Bestimmungen des öffentlichen Förderungsgebers entspre-
chen und darüber hinaus dem Bauträger rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
Der zukünftige Mieter ist verpflichtet, mit der Durchführung von Sonderwünschen die 
am Bau tätigen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu beauf-
tragen. Die Beschäftigung anderer Unternehmen kann aus Haftungs-, Koordinations- 
und Verrechnungsgründen bis zur Schlüsselübergabe leider nicht gestattet werden. 



 
Vor Auftragserteilung und während der Gewährleistung ist die schriftliche Zustimmung 
des Bauträgers einzuholen. Bei Rücktritt ist der Wohnungswerber grundsätzlich zur 
Wiederherstellung des früheren Zustandes verpflichtet. (§ 20 Abs. 5 Z3 WGG). 
 
Bei Ausführung Ihrer Sonderwünsche haben Sie selbst darauf zu achten, dass der Bau-
fortschritt nicht gehemmt wird und dass entsprechend dem allgemeinen Baufortschritt 
die Sonderwünsche zeitgerecht – jedenfalls aber vor Schlüsselübergabe - fertig gestellt 
werden. 
 
Der Bauträger leistet keine Gewähr für die im Rahmen der Sonderwünsche erbrachten 
Leistungen. Reduzieren sich die Kosten der bauseits vorgesehenen Ausstattung durch  
Ausführung eines Sonderwunsches (Minderleistung), erhält der Wohnungswerber keine 
Gutschrift. 
 
Die Zustimmung für die Durchführung von Sonderwünschen wird von Seiten des Bau-
trägers nur dann erteilt, wenn Sie die 1. Rate Ihres Finanzierungsbeitrages einbezahlt 
haben (siehe auch Rücktritt). 
 
Rücktritt 
Im Falle des Rücktrittes vor Schlüsselübergabe wird der einbezahlte Finanzierungsbei-
trag abzüglich einer Rücktrittsgebühr von € 300,-- umgehend rücküberwiesen. Sonder-
wünsche sind mit den Professionisten direkt zu verrechnen. Im Falle des Rücktritts be-
steht kein Anspruch auf Ersatz der Sonderwünsche (der frühere Zustand ist gegebe-
nenfalls wiederherzustellen). 
Bei Rücktritt nach Schlüsselübergabe erfolgt die Rückzahlung der einbezahlten Finan-
zierungsbeiträge entsprechend den Bestimmungen des § 17 WGG (= einbezahlter Fi-
nanzierungsbeitrag abzüglich 1% „Verwohnung“ pro Jahr). Eine Rücktrittsgebühr fällt 
dann nicht an. 
 
Fallen durch einen Rücktritt des (zukünftigen) Mieters Kosten für den Rückbau von 
Sonderwünschen an, so werden diese mit den einbezahlten Finanzierungsbeiträgen 
gegenverrechnet.  
(§ 20 Abs. 5 Z3 WGG). 
 
 
                   Rum, Oktober 2020/pai 
 


